
DIESER PLAN IST GEMÄSS § 3 (2) DES BAUGESETZ-
BUCHES AUFGRUND DES AUSSCHUSSES FÜR GEMEINDE-
ENTWICKLUNG UND INFRASTRUKTUR VOM 08.11.2018 IN
DER ZEIT VOM 17.01.2019 BIS 21.02.2019 ÖFFENTLICH AUS-
GELEGT WORDEN. DIE OFFENLEGUNG WURDE AM 08.01.2019
ORTSÜBLICH BEKANNT GEMACHT.
DIE BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER
BELANGE  WURDEN MIT DEM SCHREIBEN VOM 15.01.2019
VON DER AUSLEGUNG BENACHRICHTIGT.

             WEILERSWIST, DEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
         -BÜRGERMEISTERIN-                       ANNA-KATHARINA HORST

ÄNDERUNGEN BZW. ERGÄNZUNGEN ERFOLGTEN
AUFGRUND STATTGEGEBENER ANREGUNGEN UND
BEDENKEN GEMÄSS § 3 (2) IN VERBINDUNG MIT
§ 4a (3) DES BAUGESETZBUCHES DURCH BESCHLUSS-
FASSUNG DES RATES VOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

             WEILERSWIST, DEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EINE EINGESCHRÄNKTE BETEILIGUNG GEMÄSS § 13
IN VERBINDUNG MIT § 4a (3) DES BAUGESETZBUCHES
ZU DEN ÄNDERUNGEN BZW. ERGÄNZUNGEN NACH
DER ÖFFENTLICHEN AUSLEGUNG ERFOLGTE
VOM . . . . . . . . . . . . . . . . .   BIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

             WEILERSWIST, DEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DIESER PLAN IST GEMÄSS § 3(2) DES BAUGESETZBUCHES
IN DER ZEIT VOM 05.03.2019 BIS 05.04.2019 ERNEUT ÖFFENT-
LICH  AUSGELEGT WORDEN. DIE ERNEUTE AUSLEGUNG
WURDE AM 26.02.2019 ORTÜBLICH BEKANNT GEMACHT.
DIE BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER
BELANGE WURDEN MIT SCHREIBEN VOM 20.02.2019 VON
DER ERNEUTEN AUSLEGUNG BENACHRICHTIGT.

             WEILERSWIST, DEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  -BÜRGERMEISTERIN-                                    ANNA-KATHARINA HORST

INHALT

BAUGESETZBUCH (BauGB) VOM 01.10.2017 (BGBl. I S. 1057)
NEUFASSUNG DER BEKANNTMACHUNG VOM 03.11.2017.

BAUNUTZUNGSVERORDNUNG (BauNVO) VOM 01.10.2017
(BGBl. I S. 1057) IN DER NEUFASSUNG DER BEKANNTMACH-
UNG VOM 03.11.2017.

PLANZEICHENVERORDNUNG (PlanzV 90) VOM 18.12.1990
(BGBI. 1991 I S.58), ZULETZT GEÄNDERT DURCH ARTIKEL 3
DES GESETZES VOM 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057)

DIESEM FLÄCHENNUTZUNGSPLAN IST EINE BEGRÜNDUNG
BEIGEFÜGT.

DIESER PLAN IST GEMÄSS § 2 (1) DES BAUGESETZ-
BUCHES DURCH BESCHLUSS DES RATES
VOM 10.11.2011 AUFGESTELLT WORDEN.

             WEILERSWIST, DEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
          -BÜRGERMEISTERIN-                       ANNA-KATHARINA HORST

DER AUFSTELLUNGSBESCHLUSS IST GEMÄSS § 2 (1)
DES BAUGESETZBUCHES AM 20.12.2012 ORTSÜBLICH
BEKANNT GEMACHT WORDEN.

             WEILERSWIST, DEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      -BÜRGERMEISTERIN-                       ANNA-KATHARINA HORST

DIE ÖFFENTLICHE BETEILIGUNG GEMÄSS § 3 (1)
DES BAUGESETZBUCHES HAT IN DER ZEIT VOM 07.01.2013
BIS 07.02.2013 STATTGEFUNDEN.

             WEILERSWIST, DEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               . . . . . . . . . . . . . . . . . .
          -BÜRGERMEISTERIN-                       ANNA-KATHARINA HORST

DIESE 40. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES
IST VOM RAT IN SEINER SITZUNG AM  12.12.2019
BESCHLOSSEN WORDEN.

             WEILERSWIST, DEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               . . . . . . . . . . . . . . . . . .
        -BÜRGERMEISTERIN-                       ANNA-KATHARINA HORST

DIESER PLAN WURDE GEMÄSS § 6 DES BAUGESETZ-
BUCHES AM . . . . . . . . . . . . . . . . . . GENEHMIGT.
ZU DIESEM PLAN GEHÖRT DIE VERFÜGUNG
VOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KÖLN,  DEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIE BEZIRKSREGIERUNG                                  IM AUFTRAG

DIE GENEHMIGUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES
SOWIE ORT UND ZEIT ZUR EINSICHTNAHME WURDEN
GEMÄSS § 6 (5) DES BAUGESETZBUCHES
AM . . . . . . . . . . . . . . . ÖFFENTLICH BEKANNT GEMACHT .

             WEILERSWIST, DEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L 1
94

DERZEITIGE FASSUNG

L 1
94

40. ÄNDERUNG

GEMEINDE WEILERSWIST
40. FLÄCHENNUTZUNGSPLANÄNDERUNG    

M. 1: 5.000
N

PLANZEICHENERKLÄRUNG

12.08.2020

Planzeichen gem. § 5 Abs. 2 BauGB

erneute öffentliche Auslegung    
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